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ähnliche Verhältnisse schon früher vorhanden gewesen waren, ob 
die Grundlagen für die Ausbildung und Gestaltung von Staat und 
Gesellschaft schon vorher geschaffen worden waren, ist nicht unter­
sucht worden. Man hat vielmehr die Freien, die schon vor dem 
Hochmittelalter nachweisbar waren, ohne weiteres als Alt- oder 
Gemeinfreie bezeichnet, obwohl z. B. A. Dopsch gezeigt hat1), daß 
in der Karolingerzeit sehr viele Unfreie in den Stand der Freien 
aufgestiegen sind; vor allem aber wurden diese Fragen nicht in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Staatsbildung und -Ver­
fassung betrachtet.2) Man hat nicht berücksichtigt, was Gesetze wie 
das Edictum Pistense3) oder das Capitulare über den Feldzug gegen 
Corsika4) für den Staat als solchen bedeuteten. Man kam mit der 
Erklärung von Steuern in große Schwierigkeiten und führte sie auf 
eine Einführung der Grafen zurück.5) Auch mit dem Kriegsdienst 
gelangte man zu keinem klaren Ergebnis. Die Schenkung von 
Freien an Klöster usw., die uns z. B. für St. Gallen6) oder Murbach7) 
überliefert ist, war nicht leicht mit der üblichen Anschauung von 
den Freien in Einklang zu bringen, aber man hat nicht die 
Folgerungen aus dieser Tatsache gezogen. Man wußte, daß es im 
Frühmittelalter einen Landesausbau gegeben hat, aber seine Aus­
wirkung auf die Struktur des Staates wurde nicht festgestellt. Die 
Besetzung und politische Erfassung des ganzen Landes erfolgte 
nicht mit einem Schlage, sondern in mühsamem, langdauerndem 
Ausbau.8) Das hat in letzter Zeit F. Stoll9) auf Grund der archäo­
logischen Quellen aus dem Landesausbau in Württemberg in den 
Jahrhunderten nach der Landnahme gezeigt. F. Zopfi10) hat in einer 
philologischen Untersuchung nachgewiesen, daß der Landesausbau 
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